
Finanzordnung des TSV Lehrberg 1908 e.V. 

 
 

 

§ 1 Grundsätze, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

 

1. Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen. Die Aufwendungen 

müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erwarteten und erzielten Erträgen ste-

hen. 

 

2. Für den Gesamtverein und für jede Abteilung gilt generell das Kostendeckungsprinzip. 

 

3. Im Rahmen des Solidaritätsprinzips müssen sich Gesamtverein und Abteilungen  

die Aufrechterhaltung des Sportbetriebs ermöglichen. 

 

4. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder hieraus keine Zuwendungen. 

 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 2 Jahresabschluss / Kassenprüfung 

 

1. Im Jahresabschluss müssen alle Einnahmen und Ausgaben des Gesamtvereins und aller 

Abteilungen für das abgelaufene Geschäftsjahr nachgewiesen werden. Im Jahresabschluss 

muss darüber hinaus eine Schulden- und Vermögensübersicht enthalten sein. 

 

2. Für den Jahresabschluss und Erstellung der notwendigen Steuererklärungen ist ein unab-

hängiges Fachbüro (Steuerberater / Wirtschaftsprüfer) zu beauftragen. 

 

3. Den Kassenprüfern sind die Unterlagen zu Ziffer 2 zur Einsicht vorzulegen. Die Kassen-

prüfung selbst umfasst folgende Punkte, wobei eine stichprobenartige Prüfung zulässig ist.  

3.1  Einhaltung der Finanzordnung 

3.2  Prüfung der Ausgaben  

3.3  Prüfung der Einnahmen  

3.4  Prüfung der Forderungen / Verbindlichkeiten des Vereins  

3.5  Prüfung des Vereinsvermögens 

 

Die Kassenprüfung endet neben den vorgenannten Prüfungsbemerkungen mit einer Ein-

schätzung der allgemeinen Finanzlage des Vereins durch die Kassenprüfer. Der Rechen-

schaftsbericht ist den Mitgliedern der Vorstandschaft spätestens vier Wochen vor der Jah-

reshauptversammlung zuzuleiten.  

 

 



§ 3 Verwaltung der Finanzmittel 

 

1. Alle Finanzgeschäfte mit Ausnahme der Sportheimkasse (§ 4 Ziffer 2) werden über die 

Hauptkasse abgewickelt.  

 

2. Die Sportheimkasse ist vom Sportheimvorstand zu führen, monatlich abzuschließen und 

mit der Hauptkasse abzurechnen.  

 

3. Der Schatzmeister verwaltet die Hauptkasse. 

 

4. Alle Einnahmen und Ausgaben der Abteilungen werden abteilungsweise verbucht. 

 

5. Zahlungen werden vom Schatzmeister und dem Sportheimvorstand nur geleistet, wenn sie 

nach § 6 dieser Finanzordnung ordnungsgemäß ausgewiesen sind und noch ausreichende 

Finanzmittel zur Verfügung stehen. 

 

6. Der Vorstand und die Abteilungsleiter sind für die sachgerechte Finanzverwaltung inner-

halb ihrer Abteilung verantwortlich. 

 

7. Sonderkonten bzw. Sonderkassen können vom Vorstand auf Antrag für Ausnahmefälle 

und zeitlich befristet genehmigt bzw. eingerichtet werden (z. B. bei Großveranstaltungen) 

Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben sind mit dem Schatzmeister vorzunehmen.  

Die Auflösung der Sonderkassen muss in diesen Fällen spätestens zwei Monate nach Be-

endigung der Veranstaltung erfolgen. 

 

 

§ 4 Erhebung und Verwendung der Finanzmittel 

 

a) Allgemeine Mitgliedsbeiträge 

 

1. Alle Mitgliedsbeiträge werden vom Gesamtverein erhoben.  
 

1.1 Es gibt folgende Beiträge: 
 

1.1.1 Einzelbeitrag für Kinder von 6 – 18 Jahren 

1.1.2 Einzelbeitrag für Erwachsene  von 18 – 65 Jahren 

1.1.3 Einzelbeitrag für Erwachsene über 65 Jahre 

1.1.4 Familienbeitrag für Erwachsene mit Kind 
 

1.2 Die Beiträge werden gem. § 7 Absatz 2 der Satzung vom Vereinsausschuss festgesetzt 

und sind auf der Homepage des TSV Lehrberg zu veröffentlichen.  

 

2. Überschüsse aus sportlichen und geselligen Veranstaltungen werden über die Hauptkasse 

verbucht. Gesellige Veranstaltungen sind dabei zusätzlich hinsichtlich ihres Überschusses 

/ Defizites darzustellen. 

 



3. Die Abteilungen sind aus steuerlichen Gründen nicht berechtigt, eigene Werbeverträge ab-

zuschließen. Erlöse aus Werbungen müssen dem Hauptverein als Vertragspartner zuflie-

ßen.  

 

4. Trikotwerbung muss aus steuerlichen Gründen direkt über die Vereinshauptkasse abge-

rechnet werden. 

 

5. Die Finanzmittel sind entsprechend § 2 dieser Finanzordnung zu verwenden. 

 

 

b)  Fußballabteilung, Beiträge und Arbeitsleistungen 

Vereinsmitglieder, die regelmäßig am Training und/oder am Spielbetrieb Fußball teilnehmen, 

müssen Mitglied im Hauptverein und Mitglied der Fußballabteilung sein. Der Vorstand Fuß-

ball ist für die entsprechende Einhaltung verantwortlich und stimmt die Mitgliederliste zwei-

mal jährlich mit der Mitgliederliste des Gesamtvereins ab. 

 

b1 Beiträge 

Die Fußballabteilung erhebt Abteilungsbeiträge. 

Einzelbeiträge für Kinder von 6 bis 18 Jahren 

Einzelbeiträge für Erwachsene über 18 Jahre 

Der Beitrag wird hälftig zum 15.05. und 15.11. des Jahres fällig und wird bei einem unterjäh-

rigen Vereinseintritt anteilig berechnet. Die Beiträge werden gem. § 7 Absatz 3 der Satzung 

von der Abteilungsversammlung Fußball festgesetzt, sind vom Vereinsausschuss zu genehmi-

gen und auf der Homepage des TSV Lehrberg zu veröffentlichen.  

 

 

b2 Arbeitsleistungen 

Die Mitglieder der Fußballabteilung sind verpflichtet, Arbeitsleistungen zu erbringen. Die 

Anzahl der jährlich zu erbringenden Arbeitsleistungen beschließt die Abteilungsversammlung 

Fußball, ist vom Vereinsausschuss zu genehmigen und auf der Homepage zu veröffentlichen.  

Bei einem unterjährigen Vereinseintritt werden diese anteilig berechnet. Nicht erbrachte Ar-

beitsleistungen müssen durch die Leistung eines Geldbetrages abgegolten werden. Die Höhe 

des Geldbetrages beschließt die Abteilungsversammlung Fußball, ist vom Vereinsausschuss 

zu genehmigen und auf der Homepage zu veröffentlichen.   

 

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Erbringung der 

Arbeitsleistungen befreit. Ebenso Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Mitglie-

der die einen Grad der Behinderung von 50 Prozent oder mehr haben sowie Mitglieder die 

weniger als vier Trainingseinheiten und / oder vier Spiele im Jahr absolviert haben. 

 

Mitglieder, die das 40. Lebensjahr vollendet haben (Senioren B) müssen 50% der Arbeitsleis-

tung erbringen. 

 

Die Arbeitsleistungen sind während einer Spielsaison (01.08. – 31.07) zu erbringen. Der Vor-

stand Fußball erstellt hierzu eine Liste der Mitglieder der Fußballabteilung mit den jährlich zu 



leistenden Arbeitsleistungen und den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Diese Liste ist 

dem Kassenwart zum 01.08. zuzuleiten, damit dieser die entsprechenden Beiträge zum 15.08. 

des Jahres einziehen kann.  

 

b3 Sonderregelungen 

Aktive Jugendtrainer, sowie durch den BFV anrechenbare Schiedsrichter sind für die Zeiten 

ihrer Tätigkeit von der Beitragspflicht / Arbeitsleistung befreit. Arbeitsleistungen, die über 

den unter b2 festgelegten Zeitraum hinausgehen werden nicht erstattet. 

 

b4 Kündigung  

Die Kündigung der Mitgliedschaft in der Fußballabteilung ist zum Ende des Kalenderhalbjah-

res (30.06. / 31.12) mit einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsende möglich. Die zu 

erbringenden Arbeitsleistungen werden anteilig berechnet. 

 

 

§ 5 Zahlungsverkehr 

 

1. Der gesamte Zahlungsverkehr wird über die Hauptkasse bzw. Sportheimkasse abgewi-

ckelt. Dabei ist der Zahlungsverkehr der Hauptkasse vorwiegend bargeldlos abzuwickeln.  

 

2. Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein. Der Beleg muss den 

Tag der Ausgabe, den zu zahlenden Betrag, die Mehrwertsteuer und den Verwendungs-

zweck enthalten. 

 

3. Bei Gesamtabrechnungen muss auf einem Deckblatt die Zahl der Unterbelege vermerkt 

werden. 

 

4. Vor der Anweisung eines Rechnungsbetrags durch den Kassierer muss der Abteilungslei-

ter oder bei dessen Verhinderung dessen Stellvertreter die sachliche Berechtigung der 

Ausgabe bestätigen. 

 

5. Wegen des Jahresabschlusses sind Barauslagen zum 30.12. des auslaufenden Jahres beim 

Schatzmeister abzurechnen. 

 

6. Zur Vorbereitung von Veranstaltungen ist es dem Schatzmeister gestattet, nach Zustim-

mung durch den Vorstand, Vorschüsse in Höhe des zu erwartenden Bedarfs zu gewähren. 

Diese Vorschüsse sind spätestens einen Monat nach Beendigung der Veranstaltung abzu-

rechnen.  

 

 

§ 6 Eingehen von Verbindlichkeiten 

 

1. Das Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten im Rahmen des Haushaltsplans ist im Einzel-

fall vorbehalten: 

1.1  Dem 1. Vorsitzenden bis zu einer Summe von 2.500 Euro. 



1.2  Dem Sportheimvorstand in Angelegenheiten der Sportheimbewirtschaftung im  

       Rahmen der verfügbaren Mittel bis zu einem Betrag von 1.000 €.  

1.3  Dem Fußballvorstand in Angelegenheiten der Fußballabteilung, Platzunterhalt im   

       Rahmen der verfügbaren Mittel bis zu einem Betrag von 1.000 €. 

1.2  Dem Vorstand bis zu einem Betrag von 10.000 Euro. 

1.3  Der Schatzmeister ist berechtigt, Verbindlichkeiten für den Büro- und Verwaltungs- 

       bedarf bis zu einem Betrag von 500 € einzugehen. 

1.5  Dem Vereinsausschuss bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. 

1.6  Der Mitgliederversammlung bei einem Betrag von mehr als 50.000 Euro. 

 

2. Es ist unzulässig, einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zu teilen, um dadurch Zu-

ständigkeiten für die Genehmigung der Ausgaben zu begründen. 

 

 

§ 7 Zuschüsse 

 

Zuschüsse der Kommune und anderer öffentlicher wie privater Stellen fließen dem Gesamt-

verein zu, es sei denn, die den Zuschuss gewährende Stelle hat eine andere Bestimmung ge-

troffen. 

 

1. Nicht zweck- oder abteilungsgebundene Zuschüsse der Kommune und anderer öffentli-

cher wie privater Stellen fließen dem Gesamtverein zu.  

 

2. Jugendzuschüsse sind für die Jugendarbeit zu verwenden. 

 

 

§ 8 Beitragsermäßigung/Beitragsnachlass/Beitragseinzug 

 

1. Sozialhilfeempfängern und finanziell schwächer Gestellten kann auf Antrag und nach Be-

schlussfassung des Vorstands Beitragsermäßigung/Beitragsnachlass gewährt werden. 

 

2. Anrechenbaren Schiedsrichtern des Bayerischen Fußballverbandes wird bei Vorlage einer 

entsprechenden Bestätigung der Regelmitgliedsbeitrag des Schiedsrichters für das abge-

laufene Jahr zurückerstattet.  

 

3. Der Beitragseinzug erfolgt gemäß Satzung. Mitglieder, deren SEPA – Mandat von der 

einzulösenden Bank nicht ausgeführt werden konnte, werden als Barzahler weitergeführt.  

 

4. Barzahler zahlen zum nächst fälligen Beitragstermin den fälligen Jahresbeitrag in einer 

Summe zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, die von der Vorstandschaft festzusetzen ist.  

 

 

 

 

 



§ 9 In-Kraft-Treten 

 

Diese Finanzordnung tritt mit ihrer Verabschiedung durch Beschluss der Mitgliederversamm-

lung in Kraft. 

 

 

Lehrberg, den  

 

gez. 

Raßbach 

1. Vorstand 

 

Verabschiedet und beschlossen in der Mitgliederversammlung vom ….. 


